
 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 6 2 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die als Anlage zu diesem Beschluss beigefügte 

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 der Großen Kreisstadt Zittau.  
 
 
Abstimmung: 

 Ja 15  Nein 7  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 

 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 8 2 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau stimmt dem Abschluss der Vereinbarung zur 

Finanzierung der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH zwischen den Gesellschaftern 
rückwirkend ab dem 01. Januar 2019, einschließlich der Aufhebungsvereinbarung gemäß Anlage 1, 
zu und ermächtigt den Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Zittau, den Vertrag 
abzuschließen. 
 
 
 

Abstimmung: 

 Ja 1  Nein 17  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich abgelehnt. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 7 5 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, die Vergabe des Auftrages Los 50 Neubau der 

Außenanlagen an der Oberschule „Parkschule“ in Zittau an die Firma OSTEG mbH, Friedensstraße 
35c in 02763 Zittau mit einer Angebotsbruttosumme von 537.059,71 € (brutto).   
 
 
Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 4 9 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau fasst den Beschluss, den existierenden Vertrag zur 

Übertragung der Sportstätte im  Westpark (Stadion) vom 21.08.2003 im gegenseitigen 
Einvernehmen zwischen der Stadt Zittau und dem Zittauer Sportverein e.V. zum 30.06.2019 
aufzuheben. 
Ab dem 01.07.2019 soll vorerst für ein Jahr ein neuer Vertrag mit dem Verein ESV Lokomotive 
Zittau e.V. abgeschlossen werden. Die Nutzung wird unentgeltlich gewährt. Dafür übernimmt der 
Verein alle Verpflichtungen, die in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung, Instandhaltung und 
Pflege des Stadions und der Nebenanlagen entstehen, sowie alle anfallenden Nebenkosten.  

Für die Grünpflege des Stadions erhält der Verein ESV Lokomotive Zittau e.V. vorerst für den 
Zeitraum vom 01.07.2019 bis 31.06.2020 einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro. 
 
 
 
 

Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
T. Zenker 

Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 8 1 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Anpassung des Förderbetrages für die 

Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudes Baderstraße 19 in Form der Erhöhung der 
bisherigen Summe um 250.000 €. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 16  Nein 2  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 7 8 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Veräußerung einer Teilfläche des 

Flurstücks 1504/22 der Gem. Zittau (Grundbuch von Zittau, Blatt 7432) im Gewerbegebiet 
Federnwerk mit einer Gesamtgröße von ca. 7.500 m² zum Preis von 52.500,-€ zzgl. der 
vertragsbedingten Nebenkosten an Straßen-, Tief- und Umweltbau Thomas Herwig. 
 
Eine Belastungsvollmacht für den Kaufpreis vor Eigentumsumschreibung wird im Bedarfsfall unter 
den Einschränkungen der Verwaltungsvorschrift Kommunale Grundstücksveräußerung erteilt. 
 

 
Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
T. Zenker 

Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 7 3 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Förderung des Kinder-und Jugendsports 

der Vereine im Rahmen der Grundförderung gemäß Anlage in Höhe von 5.337,50 €. Die 
Fördersumme ist gemäß Anlage an die einzelnen Vereine zu verteilen. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 17  Nein 0  Enthaltung 2   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 8 4 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, entstehende Kosten für die Nutzung der 

Schwimmhallen Zittau und Hirschfelde für den Kinder-und Jugendschwimmsport der  
Zittauer Schwimmvereine für 2019 bis zu einer Höhe von 72.700,00 € auf dem Wege der 
Vereinsförderung anteilig zu übernehmen.   
 
 
Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 8 0 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beauftragt die Stadtverwaltung Zittau in 

Zusammenarbeit mit der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, die Erarbeitung und 
Einreichung der Antragsunterlagen im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in 
den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ vorzunehmen. Grundlage bildet die am 31. August 2018 
eingereichte Interessensbekundung und Projektskizze. Nach Eingang eines Zuwendungsbescheides 
ist die Maßnahme durchzuführen. Die dafür notwendigen kommunalen Eigenanteile sind im 
Haushalt der Stadt Zittau ausgewiesen und werden unter Vorbehalt der Beschlussfassung 
bereitgestellt. 

 
 
Abstimmung: 

 Ja 17  Nein 0  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 

T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 6 6 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die aktualisierte II. Maßnahme – "Abbruch 

Villingenring Gebäudekomplex 4/5/6 inkl. Erschließungsflächen und Exerzierplatz" im Rahmen des 
Programmes zur Integrierten Brachflächenentwicklung (IBE). 
Der Stadtratsbeschluss 264/2018 wird damit aufgehoben.   
 
 
Abstimmung: 

 Ja 14  Nein 3  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 6 7 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die III. Maßnahme "Abbruch Pistoiaer Weg 2, 

Pistoiaer Weg 5 sowie Mosbacher Weg 2" zur Revitalisierung des städtebaulichen Gebietes 
„Ehemaliges Militärgelände“ im Rahmen des Programmes zur Integrierten Brachflächenentwicklung 
(IBE). 
 
Die Umsetzung erfolgt gemäß zur Verfügung stehendender kommunaler Eigenanteile, Fördermittel 
oder sonstiger Zuschüsse als eine Maßnahme oder in mehreren Teilabschnitten. Grundlage bildet 
die Haushaltsatzung 2019/20. 

 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 15  Nein 3  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 

 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 



 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 02.07.2019 

 

 

B E S C H L U S S  –  0 9 1 / 2 0 1 9  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beauftragt den Oberbürgermeister - in Zusammenarbeit 

mit den Amtskollegen des „Kleinen Dreiecks“ - zu prüfen, ob und wie eine Gedenkveranstaltung 
zum 80. Jahrestag des Überfalls des nationalsozialistischen Deutschlands auf die Republik Polen im 
September 1939 zu organisieren ist. 
 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 16  Nein 0  Enthaltung 2   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
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